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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Allgemeinverfügung des Landkreises Diepholz 
- 39/21/20 - 

 
Aufhebung der Tierseuchenbehördlichen Allgemeinverfügung 

zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut der Bienen vom 28.04.2021 
 
 
Die tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz der Bienen gegen die Amerikanische 
Faulbrut  vom 28.04.2021 wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. 
 
Der Sperrbezirk in der Samtgemeinde Kirchdorf ist damit ebenfalls aufgehoben.   
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.   
 
Diepholz, 07.06.2021 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
in Vertretung 
Kleine 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
Jeder Verdacht der Erkrankung auf Amerikanische Faulbrut bei Bienen ist unter der Telefonnummer 
05441-976-1862 sofort zu melden. 
Die Haltung von Bienen muss bei der zuständigen Behörde angezeigt sein (§ 1a Bienenseuchen-Ver-
ordnung). Wer dies bisher noch nicht gemacht hat und über keine Registriernummer für seinen Bie-
nenbestand verfügt, sollte die Anzeige über das Veterinäramt unverzüglich nachholen.  
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